Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB190584-0O/U/mc

Mitwirkend: die Oberrichter Dr. Bussmann, Prasident, und lic. iur. Spiess, Er-
satzoberrichterin Dr. Bachmann sowie Gerichtsschreiberin
MLaw Hochli

Urteil vom 1. September 2020

in Sachen

A. ,

Beschuldigter, Berufungsklager und Anschlussberufungsbeklagter

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. HSG X. ,
gegen
Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich, vertreten durch Staatsanwalt lic. iur.
Krattli, Abt. fir schwere Gewaltkriminalitat,
Anklagerin, Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklagerin

sowie

B. :
Privatklagerin

unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. Y. ,



betreffend versuchte vorsatzliche Tétung etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 3. Abteilung, vom
16. September 2019 (DG190173)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich vom 3. Juni 2019
(Urk. D1/22/3) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:

1.  Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der versuchten vorsatzlichen Tétung im Sinne von Art. 111 StGB in
Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB,

- der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfahigkeit
im Sinne von Art. 91a Abs. 1 SVG,

- der Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 1 SVG in
Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG sowie

- des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall im Sinne von Art. 92 Abs. 1
SVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 und Abs. 3 SVG.

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit 6 Jahren Freiheitsstrafe (wovon bis und
mit heute 71 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von

20 Tagessatzen zu Fr. 60.— und einer Busse von Fr. 400.—.
3. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.

4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre

festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen.

5. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle

eine Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen.

6. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB fur 8 Jahre des Landes

verwiesen.

7. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssys-

tem wird angeordnet.



10.

11.

Die folgenden polizeilich sichergestellten Gegenstande werden eingezogen
und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids der Lagerbehorde zur

Vernichtung Uberlassen:

a 1 Messergriff (Asservat Nr. A011'674'047)
1 Messerklinge, abgebrochen (Asservat Nr. A011'669'899)

)
)
) 1 Handschuh, gelb (Asservat Nr. AO11'674'354)
)
)

o O T

1 Airbag (Beifahrerairbag; Asservat Nr. A011'674'376)
1 Airbag (Fahrerairbag; Asservat Nr. A011'674'592)
) 1 Airbag (Fahrerairbag, Fuss/Knie; Asservat Nr. AO11'674'616)

> O

Die folgenden polizeilich sichergestellten Gegenstande werden nach Eintritt
der Rechtskraft dieses Entscheids der Privatklagerin innert einer Frist von
einem Monat auf erstes Verlangen hin herausgegeben, ansonsten sie der

Lagerbehorde zur Vernichtung Uberlassen werden:

a 1 Schmuckanhanger, grin (Asservat Nr. A011'674'398)
1 herzférmiger Anhanger, silberfarben (Asservat Nr. A0O11'669'877)

)
)
) 1 Damen-Shorthose, grau (Asservat Nr. A011'669'902)
)
)

o O O

1 T-Shirt (Asservat Nr. A011'669'913)

1 T-Shirt, aufgeschnitten (Asservat Nr. A011'669'924)

) 1 Unterhose, nudefarben (Asservat Nr. A0O11'669'935)

g) 1 Bustenhalter, altrosafarben (Asservat Nr. AO11'669'946)

= O

Die folgenden polizeilich sichergestellten Gegenstande werden nach Eintritt
der Rechtskraft dieses Entscheids dem Beschuldigten innert einer Frist von
einem Monat auf erstes Verlangen hin herausgegeben, ansonsten sie der

Lagerbehodrde zur Vernichtung Uberlassen werden:

a) 1 Paar weisse Turnschuhe (Asservat Nr. AO12'487'466)
b) 1 Herrenhose, kurze Hose blau (Asservat Nr. A012'487'499)

Die unter K180717-009 / 73227948 sichergestellten Spurenasservate und
Spurentrager sowie das sichergestellte Feuerzeug (hellblau mit einem Igel,
Asservat Nr. A011'669'888) werden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Ent-

scheids vernichtet.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegentber der Privatklagerin
B._ aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadener-
satzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadener-
satzanspruches wird die Privatklagerin B._ auf den Weg des Zivilpro-

Zesses verwiesen.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin B. Fr. 5'000.—
zuzuglich 5 % Zins ab 17. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im

Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'500.00; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 4'200.00 Gebuhr Strafuntersuchung

Fr. 1'050.00 Kosten Kantonspolizei Zurich

Fr. 3'790.00 Gutachten/Expertisen etc.

Fr. 150.00 Zeugenentschadigung

Fr. 807.75 Auslagen Untersuchung

Fr. 7'500.00 Entschadigung amtliche Verteidigung (bereits ausbezahlt)
Fr. 21'359.30 Entschadigung amtliche Verteidigung

Fr. 6'776.50 Entschadigung unentgeltliche Rechtsbeistandin

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und sowie der unentgeltli-

chen Rechtsbeistandin, werden dem Beschuldigten auferlegt.

Der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt lic. iur. HSG X.___ | wird mit

Fr. 28'859.30 (inkl. MwSt.; Fr. 7'500.— bereits ausbezahlt) aus der Gerichts-
kasse entschadigt. Vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135
Abs. 4 StPO.

Die unentgeltliche Rechtsbeistandin der Privatklagerin, Rechtsanwaltin
lic. iur. Y. , wird mit Fr. 6'776.50 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse



entschadigt. Vorbehalten bleibt eine Nachforderung gegeniber dem Be-
schuldigten gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 71 S.11.)

1. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der versuchten vorsatzlichen Tétung
im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (von Schuld und
Strafe) freizusprechen.

2.  Der Beschuldigte sei vom (Eventual-)Vorwurf der versuchten schweren
Korperverletzung i.S.v. Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (von

Schuld und Strafe) freizusprechen.

3.  Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der Vereitelung von Massnahmen
zur Feststellung der Fahrunfahigkeit i.S.v. Art. 91a Abs. 1 SVG (von

Schuld und Strafe) freizusprechen.

4. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der Verletzung der Verkehrsregeln
i.S.v. Art. 90 Ziff. 1 SVG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 SVG (von Schuld und

Strafe) freizusprechen.

5. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens bei
Unfall i.S.v. Art. 92 Ziff. 1 SVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 und
Abs. 3 SVG freizusprechen.

6. Gegen den Beschuldigten sei keine Landesverweisung anzuordnen
(und auch keine Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener

Informationssystem vorzunehmen).

7.  Der Beschuldigte sei fur die erlittene Haft angemessen zu entschadi-

gen, u.a. mit Schadenersatz fur Lohnausfall von mindestens Fr. 9'000.—



b)

10.

11.

sowie mit einer Genugtuung von mindestens Fr. 200.— pro erlittenem

Hafttag, jeweils zuzuglich Verzugszins von 5 %.

Die Gerichtskosten und die Kosten des Untersuchungsverfahrens so-
wie der amtlichen Verteidigung (inkl. 7,7 % MWST) seien auf die

Staatskasse zu nehmen.

Die beschlagnahmten Gegenstande des Beschuldigten seien ihm per
sofort zu Ubergeben, insbesondere das Paar weisse Turnschuhe (As-
servat-Nr. A012'437'466) sowie die Herrenhose, kurze Hose blau (As-
servat-Nr. A012'487'499).

Die Zivilforderungen der Geschadigten/Privatklagerin auf Leistung von
Schadenersatz und/oder Genugtuung seien vollumfanglich abzuwei-

sen, eventualiter vollumfanglich auf den Zivilweg zu verweisen.

Die Antrage der Anklagerin in der Anschlussberufung vom 10. Januar

2020 seien vollumfanglich abzuweisen.

Der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich:

(Urk. 72 S. 1)

1.

Die Antrage des Beschuldigten seien abzuweisen.

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils betreffend die Dispositivzif-

fern 1 sowie 3 - 17.

Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 6 2 Jahren sowie ei-
ner Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 60.— (entsprechend

Fr. 1'200.—) und einer Busse von Fr. 400.— zu bestrafen.



Erwagungen:

1. a) Dem Beschuldigten wird im Dossier 1 vorgeworfen, sich am tt. Juli
2018, kurz vor Mitternacht, unter Mithahme eines Klichenmessers (Klingenlange
ca. 11 cm) an den Wohnort seiner Ex-Freundin B.___ (Privatklagerin) begeben
zu haben, um Uber den — nach seiner Auffassung — ungeklarten Beziehungsstatus
zu sprechen. In der Folge hatten er und die Privatklagerin sich in sein parkiertes
Auto gesetzt. Die Privatklagerin habe ihm erklart, dass die Beziehung zwischen
ihnen seit November 2017 beendet sei. Der Beschuldigte habe daraufhin das
Messer und einen gelben Gummihandschuh hervorgenommen. Die Privatklagerin
habe Angst bekommen und die Beifahrertire gedffnet, um den Wagen zu verlas-
sen. Der Beschuldigte habe erfolglos versucht, sie am T-Shirt und an den Haaren
zurlckzuhalten. Die Privatklagerin sei in der Folge in Richtung ihres Hauseingan-
ges gerannt und habe dabei um Hilfe gerufen. Der Beschuldigte habe sie verfolgt
und eingeholt, worauf sie auf ungeklarte Weise, eventuell weil er sie geschubst
habe oder auf ihren Fuss getreten sei, zu Boden gefallen sei. Die Privatklagerin
habe auf dem Boden sitzend versucht, sich vor dem Angriff des Beschuldigten zu
schitzen. Dieser habe mindestens siebenmal mit dem Messer in der Hand auf
den Hals, den Oberkdrper und den Ricken der Privatklagerin eingeschlagen, wo-
bei die Messerklinge aus der Handflache hervorgeragt habe. Ausserdem habe er
sie in den linken Daumen gebissen und ihr mindestens einen Fusstritt versetzt.
Wahrend des Angriffs habe der Beschuldigte mehrfach gesagt, die Privatklagerin
werde heute sterben. Die Privatklagerin habe eine Stichverletzung am Rulcken
(auf der Hohe des 5. Brustwirbelkdrpers), mehrere Schnittverletzungen (am rech-
ten Ohr, am Hals, im Bereich des linken Schulterblattes und bei der rechten
Brustwarze), eine Bissverletzung am Daumen und verschiedene Prellungen an
Brustkorb und Armen erlitten. Der Beschuldigte habe bei seinem Vorgehen gegen
die Privatklagerin zumindest in Kauf genommen, die Privatklagerin zu téten, even-

tualiter sie schwer zu verletzen.



b) Im Dossier 2 lastet die Anklagebehdrde dem Beschuldigten an, dass er
nach der vorstehend beschriebenen Tat mit seinem Auto weggefahren sei, weni-
ge Minuten spaterander C.__ -strasse in ... Zurich die Kontrolle Uber das
Fahrzeug verloren habe und mit einem korrekt parkierten Auto kollidiert sei. Da-
raufhin habe er sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den angerichteten
Schaden zu kimmern und obwohl er aufgrund des Unfalls und des vorangegan-
genen Alkoholkonsums damit habe rechnen mussen, dass die Polizei einen

Atemlufttest anordnen wirde.

2. a) Das Bezirksgericht Zurich, 3. Abteilung, sprach den Beschuldigten am
16. September 2019 der versuchten vorsatzlichen Totung (Art. 111 in Verbindung
mit Art. 22 Abs. 1 StGB), der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der
Fahrunfahigkeit (Art. 91a Abs. 1 SVG), der Verletzung von Verkehrsregeln
(Art. 90 Ziff. 1 SVG) und des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall (Art. 51 Abs. 1
und 3 SVG) schuldig. Es verurteilte den Beschuldigten zu 6 Jahren Freiheitsstra-
fe, zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 60.— und
zu Fr. 400.— Busse. Ausserdem wurde der Beschuldigte fur acht Jahre des Lan-
des verwiesen und die Ausschreibung dieser Massnahme im Schengener Infor-
mationssystem angeordnet. Das Gericht traf ferner diverse Entscheidungen uber
sichergestellte Gegenstande, stellte die grundsatzliche Schadenersatzpflicht des
Beschuldigten gegentber B.  fest und verpflichtete ihn, der Privatklagerin als
Genugtuung Fr. 5'000.— (zuzuglich Zins) zu bezahlen. Die Kosten des Verfahrens

wurden dem Beschuldigten auferlegt.

b) Gegen dieses Urteil liess der Beschuldigte rechtzeitig die Berufung an-
melden (Urk. 48; Art. 399 Abs. 1 StPO) und sodann auch fristgerecht die Beru-
fungserklarung einreichen (Urk. 55, vgl. Urk. 53/2; Art. 399 Abs. 3 StPO). Er will
mit seiner Appellation einen vollumfanglichen Freispruch unter Kosten- und Ent-
schadigungsfolgen zu Lasten des Staates erreichen (Urk. 55 S. 2/3). Nach ent-
sprechender Fristansetzung (Urk. 58) erklarte die Staatsanwaltschaft mit Eingabe
vom 10. Januar 2020 Anschlussberufung mit dem Antrag, die Freiheitsstrafe sei

auf 6%z Jahre zu erhéhen (Urk. 60). Die Privatklagerin ergriff ihrerseits kein



Rechtsmittel. Im Berufungsverfahren wurden keine Beweisantrage gestellt. Nach

der heutigen Berufungsverhandlung erweist sich der Prozess als spruchreif.

Das vorinstanzliche Urteil blieb hinsichtlich der Entscheidungen Uber sicher-
gestellte Gegenstande (Ziff. 8-11), der Kostenaufstellung (Ziff. 14) und der Fest-
setzung von Anwaltshonoraren (Ziff. 16 und 17) unangefochten. Es ist insoweit in
Rechtskraft erwachsen (Art. 402 StPO), was vorab in einem Beschluss festzustel-

len ist.

1. Da der Beschuldigte den eingeklagten Sachverhalt teilweise bestreitet, ist
zu prufen, ob und inwieweit dieser rechtsgentigend erstellt werden kann. An
sachdienlichen und verwertbaren Beweismitteln stehen hiefir in erster Linie die
Aussagen des Beschuldigten (D1/2/1-6), der Privatklagerin (D1/3/1-2 und D1/3/4)
sowie der Zeugen D._ (D1/4/1-2 und D1/4/6) und E.___ (D1/4/4-5) zur
Verfligung. Bei den Akten befinden sich ausserdem diverse arztliche Unterlagen
betreffend die Privatklagerin (D1/8/4, 1/8/6, 1/8/10, 1/8/17 und 1/9/5) und den Be-
schuldigten (D1/7/2) sowie die Ergebnisse der Spurensicherung (D1/10/1-2 und
D1/10/6). Nachstehend wird der Tathergang in chronologischen Einzelschritten

erortert.

2. Unbestritten ist, dass der Beschuldigte am spaten Abend des tt. Juli 2018
mit seinem Auto an den Wohnort der Privatklagerin fuhr und dabei ein Klichen-
messer mitfuhrte (D1/2/1 S. 5, Prot. | S. 15/17). Dabei handelte es sich um ein
Rustmesser von ca. 21,5 cm Lange mit einer gezahnten, 10 cm langen, vorne
spitz zulaufenden Klinge (D1/10/6 S. 16). Gemass den Darlegungen des Be-
schuldigten war diese "sehr weich" (D/1/2/1 S. 6), womit wohl gemeint ist, dass

sie eher duinn und deshalb biegsam war. Dies andert aber nichts daran, dass ein



solches Messer durchaus dazu geeignet ist, einen Menschen schwer zu verletzen

oder gar zu toten.

3. Der Beschuldigte suchte die Privatklagerin auf, um mit ihr Gber die ge-
meinsame Beziehung zu reden (D1/2/1 S. 5, vgl. auch D1/14/8 S. 2, Prot. | S. 16),
die aus ihrer Sicht seit November 2017 beendet war (D1/3/1 S. 1), ohne dass
aber der engere, auch sexuelle Kontakt je abgebrochen ware (D1/3/2 S. 6/13). Mit
dem Messer wollte der Beschuldigte gemass eigenen Angaben der Privatklagerin
Angst machen, damit sie ihm die "Wahrheit" sagen wirde (D1/2/2 S. 2, Prot. |
S. 17; Prot. Il S. 15). Dass er das Messer anfanglich nur als Drohmittel einsetzen

wollte, 1asst sich nicht widerlegen.

4. Der Beschuldigte gab an, dass sich das Messer zunachst in seiner rech-
ten vorderen Hosentasche befunden habe (D1/2/1 S. 6, D1/2/2 S. 5; Prot. Il
S. 15f.). Zur Frage, ob er es im Auto hervorgenommen habe, ausserte er sich wi-
derspruchlich. In der ersten Einvernahme sagte er aus, dass er es "nicht richtig in
die Hande genommen", die Privatklagerin aber gesehen habe, dass er etwas
Kleines in der Hosentasche gehabt habe (D1/2/2 S. 7). Spater erklarte er, dass er
das Messer nicht in die Hand genommen habe. Er habe sich jedoch bewegt, und
dabei sei das Messer ein wenig aus der Hose hervorgekommen (D/1/2/2 S. 5).
Vor Bezirksgericht raumte der Beschuldigte ein, dass die Privatklagerin das in der
Mittelkonsole des Autos liegende Messer gesehen habe. Er habe es aus der Ho-
sentasche genommen, als sie im Auto gesessen seien (Prot. | S. 18/19). Im Rah-
men der Berufungsverhandlung verneinte er dann aber wiederum, das Messer im
Auto hervorgenommen zu haben (Prot. || S. 16). Die Privatklagerin ihrerseits gab
zu Protokoll, dass der Beschuldigte im Auto plétzlich ein Messer in der Hand ge-
habt habe. Sie habe nicht gesehen, woher er es genommen habe (D1/3/1 S. 3),
bzw. glaube, dass er es — zusammen mit den Gummihandschuhen — dem Seiten-
fach der Fahrertire entnommen habe (D1/3/4 S. 3, D1/3/2 S. 4). Ausser Zweifel
steht jedenfalls, dass der Beschuldigte das Messer schon im Auto behandigte,
ansonsten seine weitere Aussage, er habe es wieder in die Hosentasche getan,

als sie ausgestiegen seien (Prot. | S. 19), keinen Sinn ergabe.



5. Unbestritten ist, dass in der Folge die Privatklagerin und der Beschuldigte
das Auto verliessen. Die Privatklagerin erklarte dazu, dass sie (wegen des Mes-
sers) Angst bekommen und die Beifahrertire gedffnet habe, um auszusteigen.
Der Beschuldigte habe sie am T-Shirt und an den Haaren zurtickgehalten. Dabei
sei das Shirt zerrissen worden. Es sei ihr aber gelungen, den Wagen zu verlassen
(D1/3/1 S. 3, D1/3/2 S. 4/6, D1/3/4 S. 4/7). Der Beschuldigte bestatigte, dass die
Privatklagerin aussteigen wollte und dass er sie dabei am Handgelenk festgehal-
ten habe. Er wisse aber nicht, weshalb sie das Auto habe verlassen wollen. An
den Haaren habe er sie nicht gerissen, und sie sei nicht gefllichtet, sondern ganz
normal ausgestiegen (D1/2/2 S. 4/8, D1/2/3 S.2, Prot. | S. 17/18; Prot. Il S. 14,

18 f.). Auch der Beschuldigte gab aber zumindest implizite einen Zusammenhang
zwischen dem Messer und dem Aussteigen zu (Prot. | S. 17: "Dann hat sie das
kleine Messer im Auto gesehen. Daraufhin sind wir ausgestiegen ..."). Auch
raumte er ein, dass die Sicherstellung mehrerer loser Haarbuschel im Auto
(D1/10/1 S. 2) darauf zuruckzufuhren sei, dass sie dort gestritten hatten (D1/2/1
S. 8). Insgesamt steht ausser Zweifel, dass die Privatklagerin fluchtartig das Auto
verliess, als (und weil) sie das Messer sah, und dass der Beschuldigte sie — auch

mittels Reissen an ihren Haaren — erfolglos daran zu hindern versuchte.

6. Zum weiteren Geschehen fuhrte die Privatklagerin in samtlichen Befra-
gungen aus, dass sie schreiend und um Hilfe rufend die Strasse entlang in Rich-
tung ihres (etwa 20 Meter entfernten) Hauseingangs gerannt sei. Der Beschuldig-
te sei ihr mit dem Messer in der Hand nachgerannt und habe sie schliesslich ein-
geholt (D1/3/1 S. 4, D1/3/2 S. 4/6, D1/3/4 S. 5). Auf der Strasse habe sie nicht mit
dem Beschuldigten gesprochen (D1/3/4 S. 4/5). Der Beschuldigte machte dem-
gegenuber geltend, dass die Privatklagerin nicht weggerannt sei (D1/2/1 S. 9,
D1/2/2 S. 13). Sie seien beide normal gelaufen (D 1/2/5 S. 5, D1/2/6 S. 5, Prot. |
S.17; Prot. Il S. 14, 19). Sie seien dann ein paar Minuten (D1/2/2 S. 8) oder gar
10-15 Minuten (Prot. | S. 17) auf der Strasse gestanden und hatten zuerst normal
geredet und schliesslich gestritten, bevor es zu einem Kampf gekommen sei
(D1/2/3 S. 2, Prot. | S. 20). Er gab allerdings auch zu, dass er beim Aussteigen
den Gummihandschuh angezogen (Prot. | S. 20) und wahrend des Gesprachs
das Messer aus der Hosentasche genommen habe (D1/2/2 S. 13; Prot. Il S. 20).



Der Gummihandschuh und das Messer hatten der Privatklagerin Angst machen
sollen (Prot. | S. 20; Prot. Il S. 15, 20). Zwar liegen fur diese Phase des Tather-
gangs ausser den Aussagen der unmittelbar Beteiligten keinerlei weitere Be-
weismittel vor. Der von der Privatklagerin geschilderte Ablauf erscheint aber als
logische Fortsetzung der Flucht aus dem Auto. Die Version des Beschuldigten
entbehrt demgegenuber jeglicher Plausibilitdt. Weshalb die Privatklagerin zuerst
aus dem Auto fluchten, dann aber angesichts des behandschuhten und wiederum
das Messer in der Hand haltenden Beschuldigten hatte stillstehen und sich auf
weitere Diskussionen einlassen sollen, ist nicht nachvollziehbar. Als erstellt gelten
kann deshalb, dass die Privatklagerin nach dem Verlassen des Autos sogleich
versuchte, flichtend zu ihrem Hauseingang zu gelangen, vom Beschuldigten aber

verfolgt und eingeholt wurde.
7. Die Privatklagerin fiel daraufhin zu Boden. Streitig ist, wie es dazu kam.

a) Der Beschuldigte brachte dazu vor, man habe nochmals gestritten, dies-
mal mit den Handen (D1/2/1 S. 5). Die Privatklagerin habe ihm den — von ihr zu-
vor aus der Mittelkonsole des Autos entnommenen (D1/2/2 S. 5) — Handschuh an
die Brust geworfen. Er habe das Messer aus der Hosentasche genommen. Dann
hatten sie zu kdmpfen begonnen und seien beide zu Boden gefallen (D1/2/2 S. 6,
Prot. I S. 17). Der Kampf habe begonnen, nachdem sie ca. 8-10 Minuten mitei-
nander gesprochen hatten (D1/2/3 S. 2). Die Privatklagerin habe damit angefan-
gen, indem sie ihn beidhandig an den Schultern gepackt und gekratzt habe
(D1/2/2 S. 7/8). Sie habe auch versucht, ihm das Messer wegzunehmen, und ihn
dabei mit dem Messer an der rechten Handinnenseite verletzt. Dann habe er ihr
den Handschuh weggenommen (D1/2/1 S. 8). Sie hatten gekadmpft und einander
meistens gehalten (D1/2/5 S. 2). Am Boden sei dann einmal sie oben gewesen
und einmal er (D1/2/2 S. 10). Die Privatklagerin sei auf den Ricken gefallen
(D1/2/2 S. 3). Nachdem sie zu Boden gegangen seien, seien sie auch beide wie-
der aufgestanden (D1/2/1 S. 9). Dass er die Privatklagerin zu Boden gestossen
habe, stimme nicht (D1/2/2 S. 3), und sie sei auch nicht auf dem Boden gesessen

und habe ihren Kopf mit den Handen geschutzt (Prot. | S. 24).



b) Die Privatklagerin sagte demgegenuiber aus, dass der Beschuldigte sie
mit der Faust in den Rucken geschlagen (D1/3/1 S. 4), geschubst (D1/3/2 S. 4,
D1/3/4 S. 5) oder gestossen (D1/3/2 S. 6) habe, so dass sie zu Boden gefallen sei

(a.a.0.). Sie wisse nicht, ob er ihr erst jetzt oder schon vorher auf den Fuss ge-

standen sei (D1/3/2 S. 6). Sie sei auf den Po gefallen, nicht auf den Ricken, und
sei auch nicht auf dem Bauch gelegen (D1/3/2 S. 14). Sie sei halb auf dem Boden
gelegen und habe mit den Armen ihr Gesicht geschutzt (D1/3/1 S. 4, vgl. Beila-
ge 2 zu D1/3/1). Sie sei auf dem Po gesessen, mit angezogenen Knien, und habe
sich mit den Handen geschiitzt (D1/3/2 S. 6). Einen Kampf habe es nicht gege-
ben, und sie habe den Beschuldigten auch nicht gepackt oder gekratzt (D1/3/4
S.5).

c) Im Verlauf dieser Phase des Tathergangs setzen die Beobachtungen des
unbeteiligten Zeugen D. ein, einem Nachbarn, der die Situation von seinem
Fenster aus beobachtete (D4/6 S. 2/3). Er sah aus ca. zehn Metern Entfernung
(D4/6 S. 4) einen Mann, der auf einer Frau sass, die auf dem Rucken, vielleicht
auch auf dem Bauch lag. Der Mann sei auf ihrem Bauch oder auf ihrer Brust ge-
sessen, vielleicht auch auf dem Ruicken, aber nicht auf den Beinen (D4/1 S. 1,
D4/2 S. 1/2, D4/6 S. 3). Der Zeuge nahm keinen (gegenseitigen) Kampf wahr,

sondern nur Angriffshandlungen des Beschuldigten (dazu nachstehend Erw. I11/8).

d) Das von der Privatklagerin geschilderte Geschehen erscheint wiederum

als logische und in ihrem Ablauf stimmige Fortsetzung des zuvor Vorgefallenen.
Dass sie nicht genau zu sagen vermochte, wie der Beschuldigte sie zu Fall ge-
bracht hatte, erklart sich daraus, dass der Angriff auf die fliehende Privatklagerin
von hinten erfolgte. Deren Aussage, sie habe sich nicht gewehrt (D1/3/2 S. 15),
steht nur in einem scheinbaren Widerspruch zum medizinischen Befund, der et-
was mehr als zwei Tage nach dem Vorfall beim Beschuldigten festgestellt wurde.
Er wies zwar an den Handen, v.a. an der rechten, verschiedene glattrandige
Hautdurchtrennungen auf, die vom rechtsmedizinischen Gutachter als oberflachli-
che Schnittverletzungen gewertet wurden. Auch fanden sich an seinen Beinen
Hautlasionen, die auf ein Kratzen mit Fingernageln zurltckgeflhrt werden kénnten

(D1/7/2 S. 4). Die leichten Schnittverletzungen lassen sich aber zwanglos damit



erklaren, dass sich der Beschuldigte beim Herumfuchteln und Zuschlagen mit
dem Messer selber schnitt. Entgegen der Auffassung der Verteidigung sprechen
diese Verletzungen daher auch gerade nicht dafur, dass die Privatklagerin das
Messer in der Hand gehalten und der Beschuldigte versucht haben soll, es ihr
wegzunehmen (Urk. 71 S. 11). Bei den Kratzern an den Beinen ist zum einen
nicht sicher, ob diese Uberhaupt beim eingeklagten Vorfall entstanden. Zum an-
dern liegt nahe, dass die Privatklagerin unwillkdrlich (und ohne sich nachher da-
ran erinnern zu kdnnen) Abwehrbewegungen machte, als sie am Boden sass und
vom Beschuldigten weiter angegriffen wurde. Falls die Kratzer tatsachlich von der
Privatklagerin stammen, belegt ihre Lage jedenfalls, dass sie entstanden sein
mussen, als die Privatklagerin auf dem Boden sass und der Beschuldigte (ge-
blckt) stehend oder allenfalls niederkauernd von oben her auf sie einwirkte. Sie
lassen sich somit — entgegen dem Vorbringen der Verteidigung (Urk. 71 S. 17 f.) —

nicht als Folgen eines (gegenseitigen) Kampfes interpretieren.

e) Im Gegensatz zu denjenigen der Privatklagerin erweisen sich die Aussa-

gen des Beschuldigten als nicht glaubhaft. Bereits erortert wurde (Erw. 111/6),

weshalb ausgeschlossen werden kann, dass er und die Privatklagerin nach dem
Verlassen des Autos zunachst einige Minuten lang diskutierten. Die Privatklagerin
musste also, wenn es zum vom Beschuldigten beschriebenen Kampf gekommen
ware, auf der Flucht zum Hauseingang plétzlich angehalten, sich dem Beschuldig-
ten zugewandt und ihn angegriffen haben. Dies erscheint als abwegig, weil sie
wusste, dass ihr Verfolger mit einem Kichenmesser bewaffnet war. Die Privatkla-
gerin soll den Kampf zudem damit begonnen haben, dass sie den Beschuldigten
beidhandig an den Schultern packte und kratzte (D1/2/2 S. 7/8). Zum Kratzen hat-
te sie aber dabei gar keine Hand frei gehabt. Auch waren zu diesem Zeitpunkt
beide Kontrahenten noch aufrecht gestanden und hatte die Privatklagerin den Be-
schuldigten nicht an den Beinen, namentlich nicht an den Unterschenkeln (vgl.
D1/7/2 S. 4) kratzen konnen. Keinen Glauben verdienen schliesslich auch die
Ausflhrungen des Beschuldigten, wonach die Privatklagerin vor dem Verlassen
des Autos einen Handschuh an sich genommen (D1/2/2 S. 5) und ihr diesen da-
nach an die Brust geworfen habe (D1/2/2 S. 6). Wozu sie dies hatte tun sollen,

bleibt unerfindlich, und sie sagte denn auch aus, sie habe keinen Handschuh aus



dem Auto mitgenommen (D1/3/4 S. 4). Der Beschuldigte widersprach sich zudem
in diesem Punkt, behauptete er doch an anderer Stelle, die Privatklagerin habe
beide Handschuhe bei sich gehabt, und er habe ihr diese nach dem Verlassen

des Autos weggenommen und selber angezogen (D1/2/1 S. 8).

f) Der Zeuge D._ sah einen Mann, der eine am Boden liegende Frau at-
tackierte, und keine gegenseitige korperliche Auseinandersetzung. Er konnte
zwar nicht von Anfang an beobachten, was zwischen den beiden Personen ge-
schah. Auch war es dunkel, wurde die Szene nur von einer Strassenlaterne be-
leuchtet und trug er seine Brille nicht, die er wegen einer (massigen) Kurzsichtig-
keit von 2,5 bzw. 3 Dioptrien zum klaren Sehen benotigt (D1/4/6 S. 2-4). Letzteres
erklart, weshalb er nicht sicher sagen konnte, ob die Frau auf dem Rucken oder
auf dem Bauch gelegen war, und wieso seine Aussagen von denjenigen der Peri-
vatklagerin abweichen, die angab, auf dem Boden gesessen zu sein (Beilage 2 zu
D1/3/1, D1/3/2 S. 6). Ein gegenseitiges Kampfgeschehen, bei dem einmal die Pri-
vatklagerin und dann wieder der Beschuldigte oben waren (D1/2/2 S. 10), hatte
der Zeuge aber sicher als solches wahrnehmen kénnen. Seine Aussagen sind je-
denfalls mit denjenigen der Privatklagerin sehr viel besser vereinbar als mit der
Version des Beschuldigten. Sie vermodgen den Beschuldigten damit entgegen der
Auffassung der Verteidigung (Urk. 71 S. 10, 13 ff., 37) auch nicht zu entlasten.

g) Als erstellt gelten kann somit, dass der Beschuldigte die wegrennende
Privatklagerin einholte, sie von hinten zu Fall brachte und dann weiter angriff,
wahrend sie sich im wesentlichen darauf beschrankte, sich mit ihren Armen und
angezogenen Beinen passiv zu schutzen. An dieser Schlussfolgerung vermag
auch die Aussage des Beschuldigten nichts zu andern, dass beim Vorfall seine
Hose beschadigt worden sei (D1/2/5 S. 2). Die von der Polizei am Wohnort von
F._ sichergestellte Herrenhose wies zwar am Gesass zwei Locher auf
(D1/6/10 S. 8). F.____ sagte aber aus, dass die Hose, welche der Beschuldigte
nach dem Vorfall bei ihm zurtickgelassen habe, zerschnitten gewesen sei (D1/4/7
S. 5). Daraus ist zu schliessen, dass wohl nicht diese, sondern eine andere Hose
sichergestellt wurde. Schnitte an der Hose kdnnen nicht die Folge eines Kratzens

mit Fingernageln und auch nicht bei einem Kontakt des Beschuldigten mit dem



Boden entstanden sein, sondern missen vom Messer verursacht worden sein.

Dieses hielt aber der Beschuldigte und nicht die Privatklagerin in den Handen.

8. In einem nachsten Schritt ist zu prufen, womit und wie genau der Be-
schuldigte nun auf die am Boden sitzende und sich mit den Armen schitzende

Privatklagerin einwirkte.

a) Der Beschuldigte bestritt selber nie, das Messer in der Hand gehalten und
die Privatklagerin damit verletzt zu haben. Er machte aber stets geltend, dass er
dies nicht gewollt (D1/2/5 S. 4, D1/2/2 S. 6, Prot. | S. 28; Prot. Il S. 14, 22), ja gar
nicht bemerkt habe (D1/2/2 S. 6) und auch nicht wisse, wie dies passiert sei
(D1/2/1 S. 5, D1/2/2 S. 6). Es sei ein Unfall gewesen (Prot. | S. 28). Er wisse nicht
mehr genau, was geschehen sei (D1/14/8 S. 1) und was er mit dem Messer ge-
macht habe (D1/2/1 S. 6). Er habe die Privatklagerin nicht mit dem Messer ge-
schlagen, als sie auf dem Boden gewesen sei (D1/2/2 S. 6). Der Beschuldigte
stellte zumeist in Abrede, die Privatklagerin Uberhaupt geschlagen zu haben
(D1/2/11 S. 6, D1/2/2 S. 12, Prot. | S. 22), raumte aber einmal auch ein, er kbnne
nicht sagen, dass er dies nicht getan habe. Er habe jedoch das Messer auf den
Boden gelegt (D1/2/2 S. 6). Der Beschuldigte gab anfanglich an, er wisse nicht,
was passiert sei, weil er so besoffen gewesen sei, nachdem er ab 14 oder 15 Uhr
bis zum Tatzeitpunkt 13 Dosen (d.h. 6% Liter) Bier sowie Whiskey und Vodka ge-
trunken habe (D1/2/1 S. 3). In der zweiten Einvernahme sagte er dann aber, dass
er diesbezuglich ein wenig ubertrieben habe. Er habe lediglich von 14 Uhr bis 17
oder 18 Uhr ca. drei Biere a je 3,3 dl getrunken und keinen Schnaps (D1/2/2
S. 16/17). Ein so geringer Alkoholkonsum vermag aber die vom Beschuldigten
geltend gemachte Erinnerungslucke nicht zu erklaren. Zudem fallt auf, dass diese
nur gerade den Messereinsatz betrifft, wahrend der Beschuldigte im Ubrigen sehr
wohl fahig war, den Tathergang detailliert (wenn auch teilweise nicht den Tatsa-
chen entsprechend) zu schildern. Dies fuhrt zum Schluss, dass er auch wissen

musste, was er mit dem Messer getan hatte, dies aber nicht sagen wollte.

b) Die Privatklagerin ihrerseits verspurte Schlage und mindestens zwei
Fusstritte vor allem gegen ihren Rucken (D1/31 S. 5, D 1/3/2 S. 4/6, D1/3/4 S. 6)
und teils gegen ihre rechte Korperseite (D1/3 S. 5). Sie sah aber — wohl aufgrund




der von ihr eingenommenen Schutzhaltung (vgl. Beilage 2 zu D3/1/1) nicht, wie
der Beschuldigte das Messer gegen sie einsetzte (D1/3/2 S. 8, D1/3/4 S. 5). Der
einzige Schnitt, den sie gespurt habe, sei derjenige unter ihrer Brust gewesen
(D1/3/2 S. 8). Dies erstaunt nicht, da Opfer von Messerstechereien die Stiche
oftmals zunachst als blosse Schlage wahrnehmen und erst spater erkennen, was
geschehen ist, wenn sie bluten bzw. starke Schmerzen bekommen. Die Privatkla-
gerin fuhrte weiter aus, dass sie das Messer in der Hand des Beschuldigten ge-
sehen habe, als sie am Boden gesessen sei und zwei Manner gekommen seien
(D1/3/2 S. 7), mithin kurz vor der Flucht des Beschuldigten (a.a.O., S. 4).

c)D.___ gab zu Protokoll, dass der Mann mit ruderartigen Schlagen beid-
handig auf die Frau eingeschlagen habe, glaublich auf deren Kopf, eventuell auch
gegen den Oberkorper (D1/4/1 S. 1, D1/4/2 S. 1/3, D1/4/6 S. 6). Er habe nicht ge-
sehen, ob die Schlage mit der flachen Hand oder mit den Fausten ausgefuhrt
worden seien (D1/4/6 S. 4), und auch nicht, ob der Mann einen Gegenstand be-
nutzt habe, um gegen die Frau vorzugehen (D1/4/2 S. 3, D1/4/6 S. 4). Er habe
nicht sehen kdnnen, ob die Frau sich gewehrt habe (D1/4/2 S. 4). Irgendwann sei
der Mann aufgestanden und habe der am Boden liegenden Frau mindestens ei-
nen Fusstritt versetzt (D1/4/1 S. 1, D1/4/2 S. 1, D1/4/6 S. 3), so wie man gegen
einen Fussball trete (D1/4/6 S. 4). Er schatze die Dauer des Vorfalls, soweit er am
Fenster gewesen sei, auf etwa 10 Minuten, sei aber diesbezlglich nicht sicher
(a.a.0., S. 5).

d) Gemass dem Aktengutachten des IRM erlitt die Privatklagerin eine Stich-

verletzung am Rucken, auf der Hohe des 5. Brustwirbelkorpers (vgl. die Foto in
D1/1/2 S. 2), und insgesamt sechs oberflachliche Schnittverletzungen, wovon
zwei an der linken Halsseite, eine am Ubergang vom Hals zum linksseitigen
Brustkorb, eine in der Nahe des linken Schulterblattes, eine oberhalb der rechten
Brustwarze und eine weitere an der rechten Ohrmuschel. Ausserdem fand sich
am linken Daumen der Privatklagerin eine Bissverletzung (D1/8/17 S. 7). Im Spital
war auch die Verletzung am rechten Ohr als Biss interpretiert worden (D1/8/10

S. 2, D1/8/6). Wie es sich damit verhalt, ist fir das Prozessergebnis nicht ent-

scheidend und kann offen gelassen werden. Im Spital waren zudem diverse Kon-



tusionen am Hals, am Brustkorb und an beiden Armen der Privatklagerin festge-
stellt worden (D1/8/6 S. 19).

e) Aufgrund der Aussagen der Privatklagerin und des Zeugen D._ so-
wie der arztlich festgestellten mehrfachen Kontusionen (Prellungen) kann mit Si-
cherheit gesagt werden, dass der Beschuldigte etliche Male auf die Privatklagerin
einschlug. Dabei legte er das Messer keineswegs auf den Boden, sondern hielt es
bis zum Schluss in der Hand (D1/3/2 S. 7), vermutlich in der rechten, denn er ist
Rechtshander (D1/2/1 S. 8). Bei diesem Vorgehen waren Schnitt- und allenfalls
auch Stichverletzungen kaum zu vermeiden, weshalb davon auszugehen ist, dass
der Beschuldigte solche wollte oder ohne weiteres in Kauf nahm. Was genau er
mit dem Messer getan hat, ist indessen mangels entsprechender Aussagen der
Beteiligten nicht zuverlassig zu eruieren. Die Bissverletzung am Daumen der Pri-
vatklagerin muss der Beschuldigte schon ihrer Natur nach vorsatzlich verursacht
haben, dies moglicherweise als Reaktion auf reflexartige Abwehrbewegungen der
Privatklagerin. Ein mehrmaliges gezieltes Zustechen des Beschuldigten Iasst sich
aber nicht rechtsgenugend erstellen, denn dabei waren, zumal der Angriff mehre-
re Minuten gedauert haben muss, schwerere Verletzungen des Opfers zu erwar-
ten gewesen. Anderseits kann keinesfalls von einem Unfallgeschehen und insbe-
sondere nicht davon die Rede sein, dass sich die Privatklagerin ihre Verletzungen
nur deshalb zugezogen haben soll, weil sie auf dem Boden gelegen und auf die
abgebrochene Messerklinge getroffen sein soll, wie dies die Verteidigung in den
Raum stellte (Urk. 71 S. 11, 12 ., 16; Prot. Il S. 28). Gerade die Entstehung der
Stichverletzung am Rucken sowie der Schnittverletzungen am Hals der Privatkla-
gerin durch ein am Boden liegendes Messer wurde sich denn auch unabhangig
von den vorstehenden Erwagungen als nicht nachvollziehbar und daher als un-

glaubhaft erweisen.

f) Anzumerken bleibt an dieser Stelle, dass das Messer schliesslich zer-
brach, was unmittelbar vor der Flucht des Beschuldigten noch am Tatort gesche-
hen sein muss, weil der Griff im Auto des Beschuldigten, die Klinge hingegen am
Tatort sichergestellt wurde. Wie es dazu kam, bleibt ungeklart, ist aber auch nicht

relevant.



- 20 -

9. Zu prufen bleibt, welchen Taterfolg der Beschuldigte anstrebte oder im
Sinne eines Eventualvorsatzes in Kauf nahm. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in

erster Linie vor, dass er die Privatklagerin habe toten wollen.

a) Daflr sprechen zunachst deren Aussagen, wonach der Beschuldigte zu
ihr wahrend des Angriffs mehrmals sagte, dass sie nun sterben wiirde (D1/3/1
S.6,D1/3/2 S. 4/9, D1/3/4 S. 5/6). Diese sind glaubhaft, zumal die Privatklagerin
ansonsten keinerlei Neigung zur Ubermassigen Belastung des Beschuldigten
zeigte, sondern im Gegenteil betonte, dass er ihr gegenuber zuvor noch nie ge-
walttatig geworden sei (D1/3/1 S. 7). Auch wollte sie zunachst weder polizeiliche
Hilfe annehmen noch Aussagen machen (D1/1/1 S. 5) und verweigerte sie eine
rechtsmedizinische Untersuchung (D1/8/8 S. 2). Mit den Aussagen der Privatkla-
gerin betreffend Todesdrohungen vereinbar ist ferner die Beobachtung des Zeu-
genD. | dass es bei der Tatausfihrung zu Unterbriichen gekommen und
dabei auch irgend etwas gesprochen worden sei (D1/4/6 S. 3/4). Hinzu kommt,
dass der Beschuldigte offensichtlich in Rage geriet und das Messer hervornahm,
als ihm die Privatklagerin im Auto erdffnete, dass zwischen ihnen nichts mehr sei
(D1/3/2 S. 4, D1/3/2 S. 6). Dies kdnnte bedeuten, dass er nun den Entschluss
fasste, die Privatklagerin nicht bloss verbal mit dem Tod zu bedrohen, sondern
das Messer auch tatsachlich und allenfalls mit tddlichen Folgen gegen sie einzu-

setzen.

b) Ein (allerdings nur schwaches) Indiz flr eine Totungsabsicht des Be-
schuldigten bildet ausserdem seine von der Zeugin E.__ referierte, nach dem
Selbstunfallan der C.__ -strasse erfolgte Aussage, seine Freundin sei verletzt.
Wahrscheinlich werde sie sterben und komme er fur eine sehr lange Zeit ins Ge-
fangnis (D1/4/5 S. 3). Er ging also selbst davon aus, die Privatklagerin sehr

schwer verletzt zu haben.

c) Zweifel am Vorliegen eines auf die Totung gerichteten direkten oder auch
nur Eventualvorsatzes ergeben sich indessen aufgrund der Tatsache, dass die
Privatklagerin trotz des langer andauernden Angriffs letztlich keine schweren Ver-
letzungen erlitt. Hatte der Beschuldigte die Totung der Privatklagerin in Betracht

gezogen und zumindest billigend als mogliche Folge seines Tuns hingenommen,
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so hatte er wohl mehrmals heftig und gezielt zugestochen. Diesfalls ware es aber
hdchstwahrscheinlich zu mehreren tiefen Stichverletzungen gekommen. Tatsach-
lich resultierte als Folge des Messereinsatzes eine Vielzahl von Verletzungen,
doch waren dies mit Ausnahme der nicht sehr tiefen Stichverletzung am Ricken
der Privatklagerin durchwegs oberflachliche Schnitte. Dies deutet darauf hin, dass
der Beschuldigte die Privatklagerin in erster Linie verprugeln wollte, das Messer
auch in dieser Phase vor allem zur Einschuchterung des Opfers dienen sollte und
er deshalb keine gezielten und heftigen Stiche ausflhrte. Davon ist zu seinen

Gunsten auszugehen.

d) Sein Vorgehen gegen die Privatklagerin war aber gleichwohl sehr gefahr-
lich. Wer mit einem Messer in der Hand wiederholt auf einen Menschen ein-
schlagt, schafft ein sehr hohes Risiko gravierender, moglicherweise lebensgefahr-
licher, das Opfer entstellender oder wichtige Organe (wie z.B. die Augen) zersto-
render Verletzungen. Der Tater kann in einer solchen Situation das Messer nicht
so kontrolliert einsetzen, dass derartige Verletzungen ausgeschlossen oder zu-
mindest sehr unwahrscheinlich sind. Es war denn auch nur reinem Gluck zu ver-
danken, dass die Privatklagerin am Hals nur oberflachliche Schnittverletzungen
erlitt und keine wichtigen Blutgefasse eroffnet wurden, was die Gefahr eines ra-
schen Verblutungstodes mit sich gebracht hatte. Die Stichverletzung am Rucken
war gemass den Angaben der Spitalarzte und dem Aktengutachten des IRM im-
merhin ca. 2,4 cm tief und reichte bis zur darunter liegenden Rippe (D1/8/4 S. 1,
D1/8/17 S. 6). Ware der Stich etwas tiefer ausgefallen, so hatte es zur Eroffnung
der Brusthohle und als Folge davon zu einem unmittelbar lebensbedrohlichen
Spannungspneumothorax kommen kénnen. Auch hatte eine Verletzung von Lun-
gengewebe mit nachfolgender Blutung in die Brusthdhle gedroht. Beim wiederhol-
ten Zuschlagen mit dem Messer in der Hand war die Gefahr einer schweren Kor-
perverletzung (im Sinne von Art. 122 StGB) somit so gross und so offensichtlich,
dass dies dem Beschuldigten nicht entgangen sein kann. Er hat demnach solche
Folgen seines Tuns im Sinne des Eventualvorsatzes billigend in Kauf genommen
(Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB) und ist deshalb der versuchten schweren Kérperver-
letzung (Art. 122 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) schuldig zu

sprechen.
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10. a) Der Beschuldigte anerkannte stets, dass er nach dieser Tat mit sei-
nem Auto wegfuhr, ander C.___ -strasse einen Selbstunfall verursachte und
sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernte. Er macht zu seiner
Entlastung von den diesbeziglichen Vorwurfen lediglich geltend, dass er aufgrund
der Ereignisse mit der Privatklagerin schockiert gewesen sei, weil er noch nie zu-
vor soviel Blut gesehen habe (Prot. | S. 26/27, vgl. auch D1/2/1 S. 10/11, D1/2/5
S. 6 und D1/2/6 S. 6). Die Verteidigung brachte heute (Urk. 71 S. 18 ff., 23 f., 48)
wie schon vor Bezirksgericht (Urk. 43 S. 29/30) vor, dass der Beschuldigte in sei-
nem Schockzustand an einer schweren Stérung des Bewusstseins gelitten habe
und demzufolge schuldunfahig gewesen sei. Der Beschuldigte sei auch nicht auf
der Flucht gewesen, sondern habe lediglich seine Mutter (in G.__ [Staat in Eu-
ropa]) besuchen und sich danach der Polizei stellen wollen. Er habe sich auch
nach dem Unfall um einen sofortigen Kontakt mit der Polizei bemUiht, die aber

nicht in einer angemessenen Zeit am Unfallort erschienen sei (Urk. 43 S. 24/25).

b) Der Beschuldigte vermochte sich in der Untersuchung bestens an die Er-
eignisse ander C.__ -strasse zu erinnern, insbesondere auch ans Gesprach
mit der Zeugin E.__ (D1/2/1 S. 11, vgl. D1/4/5 S. 3). Er sagte aus, dass er die
Zeugin gebeten habe, die Polizei anzurufen, was sie auch getan habe. Dann sei
ihm aber seine Mutterin G._____in den Sinn gekommen. Er habe gedacht, dass
ihn die Polizei verhaften wirde, und dass es besser sei, wenn er seiner Mutter er-
zahle, was vorgefallen sei, und sie dies nicht von der Polizei erfahren misse. Er
habe sich also vom Unfallort entfernt und sei zu einem Kollegen gegangen, um
bei diesem ubernachten zu konnen. Tags darauf habe er einen anderen Kollegen
kontaktiert, der ihn dann nach G.__ mitgenommen habe (D1/2/1 S. 11). Der
Beschuldigte war demnach nach dem Unfall in der Lage, wohlUtberlegt und zielge-
richtet zu handeln. Durchaus glaubhaft ist zwar, dass er aufgrund des zuvor Vor-
gefallenen aufgewuhlt war, was seine Aufmerksamkeit beim Autofahren beein-
trachtigt und so dazu beigetragen haben mag, dass es zum Selbstunfall kam.
Dies kann hinsichtlich der SVG-Verstésse bei der Strafzumessung zu seinen
Gunsten berilcksichtigt werden. Anhaltspunkte fir eine Schuldunfahigkeit des Be-

schuldigten ergeben sich daraus aber nicht.
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c) Der Beschuldigte kollidierte an der C.__ -strasse heftig mit einem kor-
rekt parkierten Auto. Dabei kam es an beiden Fahrzeugen zu schweren Bescha-
digungen (D2/1/2). Zum Unfall kam es, weil der Beschuldigte sein Fahrzeug nicht
hinreichend beherrschte und damit gegen die Verkehrsregeln verstiess (Art. 90
Abs. 1 SVG, Art. 31 Abs. 1 SVG).

d) Bei einem Verkehrsunfall mit Sachschaden hat der Schadiger sofort den
Geschadigten zu benachrichtigen und Namen und Adresse anzugeben. Wenn
dies nicht moglich ist, hat er unverziglich die Polizei zu verstandigen (Art. 51
Abs. 3 SVG). Dazu gehort selbstverstandlich auch, dass er bis zu deren Eintreffen
am Unfallort bleiben muss, damit die Polizei den Tatbestand aufnehmen kann
(vgl. Art. 56 Abs. 2 VRV, wonach dies auf Verlangen eines Geschadigten selbst
dann gilt, wenn dieser bereits vor Ort ist). Indem der Beschuldigte sich vom Un-
fallort entfernte, ohne das Eintreffen der Polizei abzuwarten, machte er sich des
pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall (Art. 92 Abs. 1 SVG) schuldig.

e) Der Beschuldigte konsumierte am Nachmittag und Abend vor dem Unfall
Alkohol, gemass seinen in der zweiten staatsanwaltlichen Einvernahme Korrigier-
ten Angaben (D1/2/2 S. 16) allerdings insgesamt nur ca. einen Liter Bier. Die
Zeugin E.__ gab gegenuber der Polizei an, er habe etwas benommen gewirkt
und ein paar Male gerullpst, aber ansonsten vom Verhalten her nicht betrunken
gewirkt und auch nicht nach Alkohol gerochen (D1/4/4 S. 4). Im selben Sinn aus-
serte sie sich beim Staatsanwalt (D4/1/5 S. 4). Die gegenteilige Aussage von
H.__ , der Beschuldigte habe nach Alkohol gerochen (D1/4/3 S. 3), ist mangels
einer staatsanwaltlichen Einvernahme in Gegenwart des Beschuldigten zu dessen
Lasten nicht verwertbar. Zugunsten des Beschuldigten ist davon auszugehen,
dass er nicht angetrunken war. Der Unfall ereignete sich indessen nach Mitter-
nacht. Der Beschuldigte kam aus unbekannten Grinden auf einer vollig gerade
verlaufenden Strasse nach links von seiner Fahrspur ab, Uberquerte die Gegen-
fahrbahn und prallte — nach dem Schadenbild zu schliessen — mit betrachtlicher
Wucht in ein (in seiner Fahrtrichtung gesehen) am linken Strassenrand abgestell-
tes Auto. Bei dieser Sachlage hatte die Polizei beim Beschuldigten, wenn sie ihn

noch am Unfallort angetroffen hatte, mit grosster Wahrscheinlichkeit einen Atem-
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lufttest angeordnet. Indem der Beschuldigte sich vor dem Erscheinen der Polizei
vom Unfallort entfernte, verhinderte er zumindest eventualvorsatzlich die Durch-
fuhrung des Atemlufttests, mit dem er offensichtlich rechnen musste (BGE 131

IV 39, Erw. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung). Dass es ihm in
erster Linie darum ging, nicht wegen des zuvor vertibten Gewaltdelikts festge-
nommen zu werden, vermag daran nichts zu andern. Er ist der Vereitelung von
Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfahigkeit (Art. 91a Abs. 1 SVG) schuldig

Zu sprechen.

V.

1. a) Die Strafandrohung fur schwere Koérperverletzung (Art. 122 StGB) lau-
tet auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Die weiteren vom
Beschuldigten verubten Delikte haben keine Erhohung der Freiheitsstrafe nach
dem Asperationsprinzip (Art. 49 Abs. 1 StGB) zur Folge (BGE 144 IV 217 Erw. 3).
Fur die Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfahigkeit kommt
aufgrund der konkreten Tatumstande und der Vorstrafenlosigkeit des Beschuldig-
ten einzig eine Geldstrafe in Frage. Die von ihm ausserdem begangenen Ubertre-
tungen sind zwingend mit einer Busse zu ahnden (Art. 90 Abs. 1 und Art. 92
Abs. 1 SVG).

b) Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Taters zu. Es be-
rucksichtigt dabei dessen Vorleben und personliche Verhaltnisse sowie die Wir-
kung der Strafe auf sein Leben. Das Verschulden wird nach der Schwere der
Rechtsgutverletzung, der Verwerflichkeit des Handelns und den Beweggriinden
und Zielen des Taters sowie danach bestimmt, wie weit er nach den gesamten
Umstanden in der Lage war, rechtskonform zu handeln (Art. 47 Abs. 1 und 2
StGB).

2. a) Der Beschuldigte prugelte mehrere Minuten lang mit einem Kichen-
messer in der Hand auf die Privatklagerin ein und fiigte ihr dabei eine Stichwunde
am Rucken, mehrere Schnittwunden u.a. am Hals, eine Bisswunde am Daumen

sowie etliche Prellungen am Oberkorper und an den Armen zu. Er musste dabei
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jederzeit mit Ausweich- oder Abwehrbewegungen des Opfers rechnen und hatte
deshalb keine Kontrolle Uber die Folgen des Messereinsatzes. Waren die Schnitt-
verletzungen am Hals oder der Stich in den Rucken etwas tiefer bzw. heftiger
ausgefallen oder in einer geringfligig anderen Richtung verlaufen, hatte die Pri-
vatklagerin lebensgefahrlich verletzt werden konnen. Der Beschuldigte erklarte
der Privatklagerin wahrend der Tatausfuhrung mehrmals, dass sie nun sterben
werde. Sie war ihm wehrlos ausgeliefert und musste Todesangste durchleiden.
Nachvollziehbar ist zwar, dass der Beschuldigte mit der Privatklagerin, die mit ihm
auch nach dem Abbruch der Beziehung weiterhin sexuelle Kontakte pflegte
(D1/3/2 S. 13), ein klarendes Gesprach fuhren wollte. Unverstandlich bleibt aber,
dass er hierzu ein Kichenmesser mitnahm, mit dem er die Privatklagerin ein-
schichtern wollte. Er nahm damit von vornherein das Risiko einer gewalttatigen
Eskalation mit unabsehbaren Folgen in Kauf. Als ihm die Privatklagerin dann er-
klarte, dass zwischen ihnen nichts mehr sei (D1/3/2 S. 4), geriet er offensichtlich
in grosse Wut, verlor die Kontrolle Uber sich, rannte der flichtenden Frau mit dem
Messer in der Hand nach, prugelte auf sie ein, bedrohte sie mehrfach mit dem
Tod und verletzte sie erheblich. Wenngleich verstandlich ist, dass der Beschuldig-
te ob des definitiven Beziehungsabbruchs sehr enttduscht war, ist seine Uberaus
gewalttatige Reaktion darauf in keiner Weise entschuldbar. Unter subjektiven Ge-
sichtspunkten ergibt sich deshalb trotz des zu berlcksichtigenden Handelns mit
Eventualvorsatz keine wesentliche Milderung seines Verschuldens. Beim tatsach-
lichen Eintritt einer schweren Korperverletzung ware die Einsatzstrafe aufgrund
seines erheblichen Verschuldens auf eine Freiheitsstrafe von 474 Jahren festzu-
setzen gewesen. Da der Beschuldigte alles getan hat, um den tatbestandsmassi-
gen Erfolg herbeizufiihren, und dessen Nichteintritt nur dem Zufall zu verdanken
ist, wirkt sich die Tatsache, dass es beim Versuch geblieben ist, nur leicht straf-

mindernd aus und fiihrt zu einer Reduktion der Einsatzstrafe auf 3 % Jahre.

b) Zum nachfolgenden Autounfall kam es aufgrund eines Fahrfehlers, der
wohl nicht zuletzt darauf zurtickzuflhren ist, dass der Beschuldigte nach dem vo-
rangegangenen Gewaltdelikt emotional aufgewlhlt und nicht mehr fahig war, die
zum sicheren Autofahren erforderliche Aufmerksamkeit zu wahren. Vom Unfallort

entfernte er sich vor allem, um der zu erwartenden Verhaftung zumindest einst-
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weilen zu entgehen. Da das auf ihn eingeldste (D2/1/1 S. 1) Auto am Unfallort
stehen blieb, war auch ohne seine Anwesenheit sofort klar, wer den Unfall verur-
sacht hatte. Die Vereitelung des bei der gegebenen Situation zu erwartenden
Atemlufttests nahm der Beschuldigte lediglich im Sinne eines Eventualvorsatzes
als Nebenfolge seiner Flucht in Kauf. Bezlglich der SVG-Delikte wiegt sein Ver-

schulden leicht.

3.a) A wurde 1988 in I. (J. [Staat in Afrika]) geboren und
ist ... Staatsburger [des Landes J. ]. In der Schweiz verflgt er Uber eine

Aufenthaltsbewilligung B. Der Beschuldigte wuchs zusammen mit funf Bridern
und funf Schwestern bei den Eltern auf, besuchte acht Jahre die Grundschule und
lernte nochinJ.__ an einer privaten Sprachschule Englisch, Italienisch, Ara-
bisch und spéter, nach der Ubersiedlung in die Schweiz, auch Deutsch. Eine Be-
rufsausbildung genoss er aber nicht, und er fand auch keine Arbeit. 2008 verliess
er seine Heimat und reiste in die Schweiz. Das von ihm zunachst gestellte Asyl-
gesuch wurde abgewiesen. Er wurde jedoch vorlaufig aufgenommen. In Zirich
arbeitete der Beschuldigte an verschiedenen Stellen, so als Kichenhilfe im ...-
haus, bei der Firma K. am Flughafen und schliesslichbeilL.  ,woer
noch immer tatig und zwischenzeitlich Gruppenchef geworden ist. Er arbeitet dort
im Stundenlohn und verdient monatlich zwischen Fr. 3'700.— und Fr. 3'900.— net-
to. Der Beschuldigte ist ledig, kinderlos, hat keine Partnerin und wohnt mit einem
Kollegen zusammen. Seine Eltern und seine Geschwister lebenin G._ . In
J.___ lebt noch eine Tante des Beschuldigten, die er auch finanziell unterstutzt.
Er selber war letztmals 2017 inl.___ . In der Schweiz hat der Beschuldigte kei-
ne Verwandten. Zur Wohnungsmiete tragt er monatlich Fr. 800.— bei. Der Be-
schuldigte hat weder Vermogen noch Schulden. Er dusserte die Absicht, sich im
Bereich des Detailhandels weiterzubilden (D1/17/3, D1/17/11, D1/2/1 S. 12, Prot. |
S. 9-14; Prot. 1l S. 8-14). Aus der Lebensgeschichte des Beschuldigten ergeben

sich keine Auswirkungen auf die Strafzumessung.

b) Der Beschuldigte ist in der Schweiz nicht vorbestraft (Urk. 57) und musste
gemass seinen Angaben auch im Ausland noch nie verurteilt werden (Prot. |
S. 10).



- 27 -

4. a) Bezlglich der versuchten schweren Korperverletzung fehlen straferho-
hende Umstande. Eine leichte Strafminderung im Umfang von rund % Jahren hat
jedoch der Umstand zur Folge, dass der Beschuldigte zumindest Teile des ausse-
ren Sachverhalts anerkannt hat. Eine weitergehende Strafminderung unter die-
sem Titel fallt ausser Betracht, zumal er nach wie vor geltend macht, dass die
Verletzungen ungewollt entstanden seien und von einem Unfall auszugehen sei.
Entgegen der Auffassung der Verteidigung kommt auch eine Strafmilderung im
Sinne von Art. 48 lit. ¢ StGB aufgrund einer grossen seelischen Belastung nicht in
Frage (Urk. 71 S. 25). Eine Strafmilderung aus diesem Grund setzt voraus, dass
der Tater durch eine ungerechte Reizung oder Krankung zutiefst aufgewuhlt war
und zu einer spontanen Tat getrieben wurde (BGE 104 1V 237; Heimgartner, in:
Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], Kommentar StGB, 20. Aufl. 2018,
N 6 zu Art. 48). Zwar mag sein, dass der Beschuldigte aufgrund des Beziehungs-
endes enttauscht war. Er war es jedoch, der die Konfrontation mit der Privatklage-
rin gesucht und zu dieser gar ein Messer mitgebracht hat. Er hatte sich mithin
selber in diese Situation gebracht, in welcher er ausartete. Davon, dass er durch
eine ungerechte Reizung oder Krankung zu einer spontanen Tat getrieben wor-
den ware, kann daher nicht die Rede sein. Angesichts der Strafminderung auf-
grund des teilweisen Gestandnisses erweist sich fur die versuchte schwere Kor-

perverletzung letztlich eine Freiheitsstrafe von 3%z Jahren als angemessen.

b) Hinsichtlich der SVG-Verstdsse war die Beweislage von Beginn an so
klar, dass eine Bestreitung wenig Sinn gehabt hatte. Trotzdem kann ganz leicht
strafmindernd berlcksichtigt werden, dass der Beschuldigte den eingeklagten
Sachverhalt stets anerkannt hat. Die von der Vorinstanz fur die Vereitelung eines
Atemlufttests ausgesprochene Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 60.— ist an-
gemessen. Die Busse flr zwei nicht ganz geringfiigige Ubertretungen fiel mit
Fr. 400.— milde aus, erscheint aber noch als vertretbar und ist deshalb ebenfalls

zu bestatigen.

5. Der Beschuldigte hat 71 Tage Polizei- und Untersuchungshaft erstanden
(D1/14/1, D1/14/12), die ihm auf die Freiheitsstrafe anzurechnen sind (Art. 51
StGB).



- 28 -

6. Mit der Vorinstanz ist dem nicht vorbestraften Beschuldigten der bedingte
Vollzug der Geldstrafe unter Ansetzung der minimalen Probezeit von zwei Jahren
zu gewahren. Der voll- oder teilbedingte Vollzug der Freiheitsstrafe ist ausge-
schlossen, weil das Strafmass drei Jahre Ubersteigt (Art. 42 Abs. 1. Art. 43 Abs. 1
und Art. 44 Abs. 1 StGB).

V.

1. Das Gericht verweist den Auslander, der eine schwere Korperverletzung
oder einen Versuch dazu (BGE 144 |V 171 Erw. 1.4.1) begangen hat, unabhangig
von der Hohe der Strafe fur 5 bis 15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. b
StGB). Von dieser Massnahme darf nur ausnahmsweise abgesehen werden,
wenn sie fur den Auslander einen schweren personlichen Hartefall bewirken wir-
de und das offentliche Interesse an der Wegweisung gegenuber seinem privaten
Interesse am Verbleib in der Schweiz nicht Uberwiegt (Art. 66a Abs. 2 StGB).

2. a) Der Beschuldigte lebt seit zwdlf Jahren in der Schweiz, hat aber erst
eine Aufenthaltsbewilligung B. In beruflicher Hinsicht hat er im Lande gut Fuss ge-
fasst. Er geht auch aktuell einer regelmassigen Arbeit nach. Ausserdem be-
herrscht er die deutsche Sprache gut und versteht auch Schweizerdeutsch. Er ist
allerdings in der Schweiz weder geboren noch aufgewachsen. Der Beschuldigte
hat in der Schweiz keine Verwandten. Zumindest eine Tante des Beschuldigten,
die er auch finanziell unterstutzt, lebtin J.___ . Er beherrscht die dortige Spra-
che und scheint auch hierzulande vorwiegend mit ... [Staatsangehorigen von
J.__ ]zuverkehren (Prot. 1 S. 12, D1/4/7-10, Urk. 56/2; Prot. Il S. 11 ff.). Er
wird sich demnachinJ.__ , wo er die ersten 20 Lebensjahre verbracht hat, oh-
ne weiteres zurechtfinden konnen. Die Wegweisung nach J.__ wird fur ihn
zweifellos eine gewisse Harte bedeuten, zumal der Lebensstandard dort sehr
niedrig und die Verhaltnisse auch sonst wenig stabil sind. Ein schwerer Hartefall
im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB liegt aber nicht vor. Im Moment sind zudem
auch keine Griunde ersichtlich, weshalb der Vollzug einer Landesverweisung auf-

grund der Lage in J. von vornherein nicht moglich sein sollte. In diesem Zu-



sammenhang ist denn auch zu bertcksichtigen, dass das ursprunglich vom Be-
schuldigten gestellte Asylgesuch nicht gutgeheissen wurde, ihm mithin auch kein
Flachtlingsstatus zukommt, welcher einer Landesverweisung entgegenstehen
kénnte. Uberdies ist bekannt, dass der Beschuldigte seit seiner Einreise in die
Schweiz zwischenzeitlich auch freiwillig nach J. _ ausreiste. Im Ubrigen
Uberwoge, wenn man doch einen schweren personlichen Hartefall annehmen
wollte, angesichts der Schwere der begangenen Straftat das offentliche Interesse
an der Fernhaltung des Beschuldigten von der Schweiz gegenuber seinem priva-

ten Bedurfnis, hier zu verbleiben.

b) Seiner Vorstrafenlosigkeit, der schon relativ langen Aufenthaltsdauer in
der Schweiz sowie der dabei erlangten Integration ist mit einer Beschrankung der
Landesverweisung auf eine Dauer von sechs Jahren angemessen Rechnung zu

tragen.

c) Da der Beschuldigte nicht Burger eines Schengen-Staates ist und heute
zu einer mehrjahrigen Freiheitsstrafe verurteilt wird, ist die Landesverweisung im

Schengener Informationssystem auszuschreiben.

VI.

1. Da der Beschuldigte bezuglich des Delikts z.N. der Privatklagerin schuldig
gesprochen wird, ist die vorinstanzliche Feststellung seiner grundsatzlichen
Schadenersatzpflicht ihr gegenuber ohne weiteres zu bestatigen. Hinsichtlich der
Hohe des allfalligen Schadenersatzes ist die Beschuldigte in Bestatigung des (sei-
tens der Privatklagerin nicht angefochtenen) vorinstanzlichen Entscheides auf den

Weg des Zivilprozesses zu verweisen.

2.Der Beschuldigte griff die Privatklagerin an, verprugelte sie und verletzte
sie mit einem Kichenmesser mehrfach. Sie erlitt schmerzhafte Verletzungen, die
im Spital versorgt werden mussten (D1/8/6), und hatte grosses Glick, nicht le-
bensgefahrlich verletzt zu werden. Ausserdem drohte ihr der Beschuldigte wah-

rend der Tatausfuhrung mehrmals, sie werde nun sterben, was sie in grosse
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Angst versetzt haben muss. Mit bleibenden Nachteilen muss sie, allenfalls abge-
sehen von Narben, nicht rechnen (D1/8/17 S. 11). Die vorinstanzlich auf
Fr. 5'000.— (zuzlglich Zins zu 5 % ab 17. Juli 2018) festgesetzte Genugtuung ist

angemessen und zu bestatigen.

VILI.

a) Da der Beschuldigte auch heute schuldig gesprochen wird, ist das vor-
instanzliche Kostendispositiv zu bestatigen (Art. 426 Abs. 1 StPO).

b) Im Berufungsverfahren unterliegt der Beschuldigte mit seinem Hauptan-
trag auf vollumfangliche Freisprechung, erreicht aber immerhin eine mildere recht-
liche Wurdigung seiner Haupttat und dementsprechend eine wesentliche Redukti-
on des Strafmasses. Die Staatsanwaltschaft unterliegt mit ihrer Anschlussberu-
fung. Bei diesem Prozessausgang sind die Kosten des obergerichtlichen Verfah-
rens zu zwei Dritteln dem Beschuldigten aufzuerlegen und zu einem Drittel auf die
Gerichtskasse zu nehmen (Art. 428 Abs. 1 StPO).

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 3. Abteilung,
vom 16. September 2019 bezuglich der Dispositivziffern 8-11 (Entscheide
Uber sichergestellte Gegenstande), 14 (Kostenaufstellung) sowie 16 und 17

(Festsetzung von Anwaltshonoraren) in Rechtskraft erwachsen ist.

2. Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der versuchten schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122
Abs. 1 und 2 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB,
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- der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfahigkeit
im Sinne von Art. 91a Abs. 1 SVG,

- der Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in
Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG sowie

- des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall im Sinne von Art. 92 Abs. 1
SVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 und 3 SVG.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 3’2 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 71 Tage
durch Untersuchungshaft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von

20 Tagessatzen zu Fr. 60.— und mit Fr. 400.— Busse.

Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei

Jahre festgesetzt.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen.

Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB fur sechs Jahre des Lan-

des verwiesen.

Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssys-

tem wird angeordnet.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenuber der Privatklagerin
B. aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadener-
satzpflichtig ist. Hinsichtlich des Umfangs ihres Schadenersatzanspruches

wird die Privatklagerin auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin B. Fr. 5'000.—
zuzuglich 5 % Zins ab 17. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen.

Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 15) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:



11.

12.

- 32 -

Fr. 3'000.—- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 12'400.— amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtli-
chen Verteidigung, werden zu zwei Dritteln dem Beschuldigten auferlegt und
zu einem Dirittel auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen
Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rickzahlungs-
pflicht gemass Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt im Umfang von zwei Dritteln vor-

behalten.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- den amtlichen Verteidiger im Doppel fur sich und zuhanden des Be-
schuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich (Ubergeben)

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- die Rechtsvertreterin der Privatklagerin B. im Doppel flr sich und
zuhanden der Privatklagerin

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- den amtlichen Verteidiger im Doppel fir sich und zuhanden des Be-
schuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

- die Rechtsvertreterin der Privatklagerin B. fur sich und zuhanden
der Privatklagerin

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-
ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen Mit-
teilung an die Lagerbehorde betr. die Dispositivziffern 8-11 des erstin-
stanzlichen Urteils

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- das Strassenverkehrsamt des Kantons Zurich, Abteilung
Administrativmassnahmen, Richterliche Fahrverbote, 8090 Zurich

- die KOST Zurich mit dem Formular "L6schung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Léschungsdaten
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- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.
13. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-
gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
lI. Strafkammer

Zurich, 1. September 2020

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter Dr. Bussmann MLaw Hochli
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	4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen.
	5. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen.
	6. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 8 Jahre des Landes verwiesen.
	7. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird angeordnet.
	8. Die folgenden polizeilich sichergestellten Gegenstände werden eingezogen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen:
	a) 1 Messergriff (Asservat Nr. A011'674'047)
	b) 1 Messerklinge, abgebrochen (Asservat Nr. A011'669'899)
	c) 1 Handschuh, gelb (Asservat Nr. A011'674'354)
	d) 1 Airbag (Beifahrerairbag; Asservat Nr. A011'674'376)
	e) 1 Airbag (Fahrerairbag; Asservat Nr. A011'674'592)
	f) 1 Airbag (Fahrerairbag, Fuss/Knie; Asservat Nr. A011'674'616)

	9. Die folgenden polizeilich sichergestellten Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids der Privatklägerin innert einer Frist von einem Monat auf erstes Verlangen hin herausgegeben, ansonsten sie der Lagerbehörde zur Vernichtu...
	a) 1 Schmuckanhänger, grün (Asservat Nr. A011'674'398)
	b) 1 herzförmiger Anhänger, silberfarben (Asservat Nr. A011'669'877)
	c) 1 Damen-Shorthose, grau (Asservat Nr. A011'669'902)
	d) 1 T-Shirt (Asservat Nr. A011'669'913)
	e) 1 T-Shirt, aufgeschnitten (Asservat Nr. A011'669'924)
	f) 1 Unterhose, nudefarben (Asservat Nr. A011'669'935)
	g) 1 Büstenhalter, altrosafarben (Asservat Nr. A011'669'946)

	10. Die folgenden polizeilich sichergestellten Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids dem Beschuldigten innert einer Frist von einem Monat auf erstes Verlangen hin herausgegeben, ansonsten sie der Lagerbehörde zur Vernichtu...
	a) 1 Paar weisse Turnschuhe (Asservat Nr. A012'487'466)
	b) 1 Herrenhose, kurze Hose blau (Asservat Nr. A012'487'499)

	11. Die unter K180717-009 / 73227948 sichergestellten Spurenasservate und Spurenträger sowie das sichergestellte Feuerzeug (hellblau mit einem Igel, Asservat Nr. A011'669'888) werden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids vernichtet.
	12. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin B._____ aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatzanspruches wird die Privatklägeri...
	13. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ Fr. 5'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 17. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.
	14. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	15. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und sowie der unentgeltlichen Rechtsbeiständin, werden dem Beschuldigten auferlegt.
	16. Der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt lic. iur. HSG X._____, wird mit Fr. 28'859.30 (inkl. MwSt.; Fr. 7'500.– bereits ausbezahlt) aus der Gerichtskasse entschädigt. Vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	17. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin der Privatklägerin, Rechtsanwältin lic. iur. Y._____, wird mit Fr. 6'776.50 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt. Vorbehalten bleibt eine Nachforderung gegenüber dem Beschuldigten gemäss Art. 135 Abs....
	Berufungsanträge:
	1. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (von Schuld und Strafe) freizusprechen.
	2. Der Beschuldigte sei vom (Eventual-)Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung i.S.v. Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (von Schuld und Strafe) freizusprechen.
	3. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit i.S.v. Art. 91a Abs. 1 SVG (von Schuld und Strafe) freizusprechen.
	4. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der Verletzung der Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 Ziff. 1 SVG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 SVG (von Schuld und Strafe) freizusprechen.
	5. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall i.S.v. Art. 92 Ziff. 1 SVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 und Abs. 3 SVG freizusprechen.
	6. Gegen den Beschuldigten sei keine Landesverweisung anzuordnen (und auch keine Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem vorzunehmen).
	7. Der Beschuldigte sei für die erlittene Haft angemessen zu entschädigen, u.a. mit Schadenersatz für Lohnausfall von mindestens Fr. 9'000.– sowie mit einer Genugtuung von mindestens Fr. 200.– pro erlittenem Hafttag, jeweils zuzüglich Verzugszins von ...
	8. Die Gerichtskosten und die Kosten des Untersuchungsverfahrens sowie der amtlichen Verteidigung (inkl. 7,7 % MWST) seien auf die Staatskasse zu nehmen.
	9. Die beschlagnahmten Gegenstände des Beschuldigten seien ihm per sofort zu übergeben, insbesondere das Paar weisse Turnschuhe (Asservat-Nr. A012'437'466) sowie die Herrenhose, kurze Hose blau (Asservat-Nr. A012'487'499).
	10. Die Zivilforderungen der Geschädigten/Privatklägerin auf Leistung von Schadenersatz und/oder Genugtuung seien vollumfänglich abzuweisen, eventualiter vollumfänglich auf den Zivilweg zu verweisen.
	11. Die Anträge der Anklägerin in der Anschlussberufung vom 10. Januar 2020 seien vollumfänglich abzuweisen.
	1. Die Anträge des Beschuldigten seien abzuweisen.
	2. Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils betreffend die Dispositivziffern 1 sowie 3 - 17.
	3. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 6 ½ Jahren sowie einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 60.– (entsprechend Fr. 1'200.–) und einer Busse von Fr. 400.– zu bestrafen.
	Erwägungen:
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 3. Abteilung, vom 16. September 2019 bezüglich der Dispositivziffern 8-11 (Entscheide über sichergestellte Gegenstände), 14 (Kostenaufstellung) sowie 16 und 17 (Festsetzung von Anwal...
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 und 2 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB,
	 der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit im Sinne von Art. 91a Abs. 1 SVG,
	 der Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG sowie
	 des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall im Sinne von Art. 92 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 und 3 SVG.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 3½ Jahren Freiheitsstrafe, wovon 71 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 60.– und mit Fr. 400.– Busse.
	3. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt.
	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen.
	5. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für sechs Jahre des Landes verwiesen.
	6. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird angeordnet.
	7. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin B._____ aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Hinsichtlich des Umfangs ihres Schadenersatzanspruches wird die Privatklägerin auf den We...
	8. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ Fr. 5'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 17. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen.
	9. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 15) wird bestätigt.
	10. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	11. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden zu zwei Dritteln dem Beschuldigten auferlegt und zu einem Drittel auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die G...
	12. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 den amtlichen Verteidiger im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (übergeben)
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die Rechtsvertreterin der Privatklägerin B._____ im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin
	 den amtlichen Verteidiger im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 die Rechtsvertreterin der Privatklägerin B._____ für sich und zuhanden der Privatklägerin
	und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an
	 die Vorinstanz mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen Mitteilung an die Lagerbehörde betr. die Dispositivziffern 8-11 des erstinstanzlichen Urteils
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich, Abteilung Administrativmassnahmen, Richterliche Fahrverbote, 8090 Zürich
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

	13. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

